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BEITRAGSORDNUNG 
(Stand: 31. März 2023) 

 
§1 Grundsatz 
 
(1) Die Beitragsordnung regelt die Beitragsverpflichtungen der Mitglieder des Neusser Jäger-

korps von 1823. Sie ist nicht Bestandteil der Satzung. 
 

(2) Der aktuelle Stand der Beitragsordnung ist dem Datum unter der Überschrift zu entnehmen. 
 
 
§2 Beschlüsse 

 
Die Höhe der Beiträge wird durch die Mitgliederversammlung, in der Regel zur Jahreshauptver-
sammlung festgelegt und beschlossen. Sich hieraus ergebende Änderungen werden zeitnah in 
diese Ordnung eingearbeitet.  
 
 

§3 Beiträge  
 

(1) Aktive Mitglieder 
 

a. Der Beitrag für aktive Mitglieder beträgt 55,- €/Jahr 
 

b. Die Beiträge der aktiven Mitglieder sind über den jeweiligen Zug als Gesamtbetrag zu 
entrichten. Basis für den Gesamtbetrag eines Zuges ist die Zahl der gemeldeten aktiven 
Schützen im jeweiligen Jahr. 
 

c. Sollte ein Mitglied nicht in der Anmeldung des Zuges aufgeführt sein, aber dennoch am 
Schützenfest teilnehmen wollen, ist eine entspreche Nachmeldung des Zuges erforder-
lich. 

 
d. Die Rechnung wird nach Ablauf der Meldefrist im Juni verschickt. Der Rechnungsbetrag 

ist sofort fällig und bis spätestens zum jeweiligen, unmittelbar dem Königsehrenabend 
vorausgehenden Freitag auf eines der Konten des Neusser Jägerkorps von 1823 einge-
hend zu zahlen. Eine nicht fristgerechte Zahlung führt dazu, dass der Zug nicht am 
Schützenfest des betreffenden Jahres teilnehmen kann. 
 

e. Die Beitragspflicht beruht auf der Mitgliedschaft im Neusser Jägerkorps und ist unab-
hängig von der Teilnahme am Schützenfest. Aus diesem Grund erfolgt keine Rücker-
stattung, wenn ein gemeldeter Schütze nicht am Schützenfest teilnimmt. 
 

(2) Passive Mitglieder des Korps 
 
a. Der Beitrag für passive Mitglieder beträgt 60,- €/Jahr 

 
b. Die Beiträge der passiven Mitglieder sind nach Rechnungslegung gemäß der gewählten 

Zahlungsmethode zu entrichten. 
 
 



 

 

 
Beitragsordnung des Neusser Jägerkorps von 1823 

 

2  
 

(3) Passive Mitglieder der Züge 
 
Die passiven Mitglieder der Züge sind beitragsfrei 

 
(4) Passive Züge 

 
Der Beitrag für passive Züge beträgt 180,- €/Jahr. 

  
(5) Ehrenmitglieder 

 
Die Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 
 

(6) Falkner 
 
Die Falkner sind beitragsfrei. 

 
 
§4 Vereinskonten  

 
Sparkasse Neuss 
IBAN: DE12 3055 0000 0000 1365 98 
BIC: WELADEDNXXX 
 
Volksbank Düsseldorf Neuss 
IBAN: DE26 3016 0213 0017 1954 17 
BIC: GENODED1DNE 
 


